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Außenwandaufmauerurgen (Drempel) sind im Dachgeschoß nicht zuläs 
ebenso keine stehenden Dachfenster (Dachgauben).

Hangtyp

Abbau von Steinen (Kalk)Westerfeld (karminrote Eintragung)Änderung des Bebauungsplanes Nr. bergseitig I -' talseitig EgeschoßigQuerschnitt
Einschließlich Schutzzone

Bauweise, Baulinien, Bauqrenzen Anwendung der Baunutzungsverordnung vom 2o.12.68
- Umwandlung des UJS-Gebietes in IDA-Gebiet -
- Änderung eines Teiles der Straßenführung im UJesterfeld durch Anlegung 
eines Parkstreifens -

§ 2 Abs. I BBauG 
§ 2 Abs. 6 BBauG

§ 2 Abs. 6 BBauG

§10 BBauG

J jrsteliunq ohne Normcharakter
Es wird bescheinigt, daß die Darstellung des 

gegenwärtigen Zustandes richtig und die 

Festlegung der städtebaulichen Planung 

geometrisch eindeutig ist.

Offene Bauw*»i=cGemarkungsgrenze

Nur Einzel-u. Doppelhäuser zul 

Nur Hausgruppen zulässig 

Geschlossene Bauweise Z ,

Flurgrenze
Anderungs-u. Auslegungsbeschluß

..Öffentli/he Auslegung vom .. A-.7.*.4.*.
j \  Jj
©S t̂tzUßgsfee Schluß f  $

Flurstücksgrenze

Bekanntmachung - Inkrafttreten STADTOBERBAURAT
Eigentumsgrenze

Iserlohn, denueaemnigungsverxugung des Regierungs
präsidenten vom 19.9.1975, Az.: 34.4.1.2.4- 
10/75— sowie Ort und Dauer der Auslegung des 
geänderten Bebauungsplanes sind gemäß § 12 
BBauG am 31.10./5.11.1975 bekanntgemacht worden.
Die 1. Änderung gemäß § 2 BBauG tritt am Tage 
nach der Bekamjjjaachung in Kraft.
Iserlohn, 6<j

f _/PeF't'Oberbiirgermeister

r SVedtdirektor 
n Vertretung: Entwurfsbearbeitung:

Westfälisch- Lippische Heimstätte G m b H

Dortmund,den 1967

BaulinieGeplante Gr

Stadtdirektor 
§ II BBauG

..............  § 103 Bau ONW
Der Regierungspräsident

Baugrenze
Abgrenzung unterschiedlich 
Nufzung \ # ,
Von der Bebauung freizuH^rf 
tende Schutzdächer» 
Grenze des räumlichen Gel 
tungsbereiches des 
Bebauungsplanes 
Flächen für Abgrabungen 
oderfürd ie Gewinnunq

K R EISV ER M ES SU N G SR A T

Di« Planunterlage ist nach vorliegenden Katasterkarten 
hergestelit worden.

Höhe über NN

y\AA1m Höhenschichtlinie
Arnsberg, den

§—12 BBauGBekanntmachung
C L  I 

VERM . TECH N . AN1
ngefertigtAmt»'

BEH G EP R .V ER M .TEC H N

von Bodenschätzen

SchraffierungenMaß der baulichen Nutzung Verkehrsflächen u. Anlagen Versorqunqsanlagenbaulichen Nutzung
Dieser Bebauungsplan ist gern § 11 des 

BBauG vom 23. Juni 1960 (BGBl I S. 341) 

mit Verfügung vom 3. Scp>t. .1960 

genehmigt worden.

Dieser mil Verfügung vom 9D . 4§S-

genehmigte Bebauungsplan liegt gern § 12 

des BBauG vom 23. Juni 1960 (3GBLI S. 341)

ab  ̂ 3. 69 igg öffentlich aus.

Dieser Bebauungsplan ist gern. § 10 des 

BBauG vom 23. Juni 1960 (BGBl. I S.341) 

durch Beschluß des Rates der Stadt Letmathe 

vom 20. 3- 196Ö als Satzung aufge

stellt worden.

Der Entwurf dieses Bebauungsplanes hat 

gern % 2 (6) des BBa,t- vom 23. Juni 1960 

(BGBl I S. 341) in der Zeit vom 14. 12 1967 

bis 15. 1. 1968

Zahl der Vollgeschosse Vorhandene Bebauung

I geschoßige Bauweise

Hangtyp, talseitig II- bergseitig I-geschoßtg

WS J  Kleinsiedtungsgebiete
Je in I  2 A b sa tzO )  unter 1 und 2 auf 
geführten Ausnahmen sind zugelassen

Straßenverkehrsflächen Trafo

Kanal (Grunddienstbar 
keit bei Privatgrund
stücken)

Bürgersteige, Schrammbord 
Öffentl.Wege, Wege,
Wege mit Garagenzufahrt

als Höchstgrenze

offengelegen

Sonstiges I  geschoßige BauweiseOffentl. ParkflächenWR  ̂ j Reines Wohngebiet
snahmen gemäß § 3 A bsatz  3 BauNVO 
id nicht zulässig.

Grundflächenzahl

Arnsberg ,(Westf ) den Wö, 1966

/ z n p f c  lieruhgkpräsideni
£  _ _ _  %A im Auftrag •

Leimathe,den ^Garagen sind mit Flachdach und umlaufen 
dem Gesim s zu versehen und nur an den 
ausgewiesenen Stellen zu errichten, aber 
auch als Artbau an den Hauptbaukörper 
zugelassen.

Letmathe, denGeschoßflächenzahl Straßenbeleuchtung

Strnßenbegrenzungslinie

Garagen

ihrigen finden die Vorschriften des §1? 
atz 1 BauNVO Anwendung. Der BürgermeisterDer StadtdirektorI Nicht überbaubare Grund

stü'ksflächen

mgsmauern zu den Verkehrsflä- 
ii j  nur dort zulässig, wo es die 
:-,iattnisse erfordern. Sie sind 
ise einheitlich auszubilden

Die Uber baubaren Grundstucksflächen erge
ben sich au.- den festgesetzten Baulinien und 
Baugrenzen Die Vorschriften der BauONW 
über Bauwiche und Grenzabstärde bleiben
unberührt.
Doehoeigung Und Firstrichtung sind zwingend.

Grünflächen Neue Hausnummern

Stellplätze
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